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(54) System, bestehend aus einem Gehäuse, aus zumindest einem in dem Gehäuse befindlichen 
flächigen Zwischenelement, insbesondere Zwischenboden, sowie aus einem Gehäusedeckel 
zum Verschließen des Gehäuses sowie Verfahren zur Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft ein System, bestehend aus
einem Gehäuse, aus zumindest einem in dem Gehäuse
befindlichen flächigen Zwischenelement, insbesondere
Zwischenboden, sowie aus einem Gehäusedeckel zum
Verschließen des Gehäuses, wobei das Gehäuse für ei-
ne klimatechnische Anlage dient und zumindest eine of-
fene Seite aufweist und das Gehäuse an diese offene
Seite seitlich angrenzende Gehäuseseitenflächen um-
fasst. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung eines Gehäuses, bei dem das Gehäuse aus ei-
nem thermoplastischen Kunststoff besteht und das Ge-
häuse durch Thermoumformung aus einem plattenför-
migen Halbzeug erzeugt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System, bestehend
aus einem Gehäuse, aus zumindest einem in dem Ge-
häuse befindlichen flächigen Zwischenelement, insbe-
sondere Zwischenboden, sowie aus einem Gehäuse-
deckel zum Verschließen des Gehäuses, wobei das Ge-
häuse für eine klimatechnische Anlage dient und zumin-
dest eine offene Seite aufweist und das Gehäuse an die-
se offene Seite seitlich angrenzende Gehäuseseitenflä-
chen umfasst.
[0002] Bei derartigen Gehäusen handelt es sich bei-
spielsweise um Gehäuse für Misch- und Entspannungs-
geräte, um Gehäuse für Ventilatorkonvektoren, um Ge-
häuse für variable Volumenstromsysteme, um Gehäuse
für Anschlusskästen oder für Verteilerkästen von klima-
technischen Anlagen. Sie bestehen aus Blech. In dem
Gehäuse sind als Zwischenböden ausgebildete Zwi-
schenelemente befestigt, die ebenfalls aus Blech gefer-
tigt und seitlich abgekantet sind. Mittels Nieten werden
die Zwischenböden in dem Gehäuse befestigt. Auf den
Zwischenböden können klimatechnische Komponenten,
wie Ventilatoren oder Wärmetauscher, montiert werden.
Nachteilig hierbei ist, dass ein Austausch entsprechen-
der Komponenten im Störfall zeitaufwendig ist, da die
Komponenten im Gehäuse erst von dem Zwischenboden
abgeschraubt werden müssen, was sich aufgrund der
nur beschränkten Platzverhältnisse teilweise als sehr
umständlich erweist. Gleichermaßen umständlich ist die
anschließende Montage der neuen Komponente.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten
Nachteile zu vermeiden und ein System anzugeben,
dass einen einfacheren Austausch von in dem Gehäuse
angeordneten Komponenten ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
Gehäuse zumindest in einem Bereich auf seiner Innen-
seite zur Anordnung eines Zwischenelementes mehrere
Vorsprünge aufweist, die so angeordnet sind, dass sie
eine Nut zum Einschieben eines Zwischenelements bil-
den und das Zwischenelement im eingeschobenen Zu-
stand in dieser Nut in seiner Position gehalten ist. Durch
die erfindungsgemäße Ausgestaltung können die Zwi-
schenelemente bei der Montage einfach in das Gehäuse
hinein geschoben und gleichermaßen wieder leicht und
schnell hinausgezogen werden. Ein Austausch ist daher
in kürzester Zeit möglich. Einer zusätzliche Sicherung
des Zwischenelementes im eingeschobenen Zustand
bedarf es nicht, da die Vorsprünge eine Nut bilden, die
das Zwischenelement in seiner Position hält.
[0005] Die Vorsprünge, die mit der Oberseite und der
Unterseite in Kontakt sind, können beispielsweise unmit-
telbar gegenüberliegend angeordnet sein. Es ist aber
durchaus möglich, dass die Vorsprünge versetzt zuein-
ander angeordnet sind. Selbstverständlich ist es auch
möglich, dass mehrere Bereiche des Gehäuses mit Vor-
sprüngen versehen sind, so dass damit mehrere Nuten
bestehen und mehrere Zwischenelemente nach Art ei-
nes Regals in das Gehäuse hinein geschoben werden

können.
[0006] Derartige Gehäuse eignen sich sowohl zum ho-
rizontalen als auch zum vertikalen Einbau. Die Gehäuse
können eine Höhe von 100 cm, eine Breite von 40 cm
und eine Tiefe von 30 cm aufweisen.
[0007] Es ist durchaus möglich, dass Bereiche einer
Gehäuseseitenfläche oder sogar die komplette Gehäu-
seseitenfläche durch andere Elemente, wie z.B. Wand-
elemente, gebildt werden, sofern das Gehäuse in eine
Wand oder eine Decke eingebaut ist. Als Gehäusedeckel
kann auch ein Wandelement dienen. Zum Anschluss des
Gehäuses an Kanalabschnitte einer klimatechnischen
Anlage sind selbstverständlich in den Gehäuseseitenflä-
chen die erforderlichen entsprechende Öffnungen vor-
gesehen, die mit den entsprechenden Kanalabschnitten
der klimatechnischen Anlage verbunden sind. Selbstver-
ständlich ist es möglich, dass eine der Gehäuseflächen
durch ein anderes Wandelement gebildet ist.
[0008] Das erfindungsgemäße System eignet sich ins-
besondere zur Verwendung in Schiffen, wie z. B. auf
Kreuzfahrtschiffen. Auf Kreuzfahrtschiffen ist jeder Ka-
bine ein Gehäuse zugeordnet, das in einer Wand der
Kabine montiert ist. In dem Gehäuse sind die erforderli-
chen Komponenten für die Klimatisierung dieser Kabine
vorgesehen.
[0009] Insbesondere bei Kreuzfahrtschiffen besteht
das dringende Erfordernis, dass bei Ausfall einer in dem
Gehäuse montierten Komponente ein schneller Aus-
tausch möglich ist. Dies ist vorliegend gewährleistet, da
lediglich der Gehäusedeckel, der auch ein Wandelement
darstellen kann, demontiert werden muss. Anschließend
muss lediglich der Zwischenboden mit der auszutau-
schenden Komponente hinaus gezogen werden. Dann
kann eine, vorzugsweise bereits auf einem anderen Zwi-
schenboden, montierte, neue Komponente hinein ge-
schoben und der Gehäusedeckel wieder befestigt wer-
den.
[0010] Das Gehäuse kann eine quaderförmige Ausge-
staltung aufweisen. Bei einer solchen Ausführungsform
weist das Gehäuse eine rechteckige Gehäusefläche auf,
die von vier angrenzenden, seitlichen Gehäuseflächen
umgeben ist. Selbstverständlich sind auch andere For-
men denkbar. So ist beispielsweise auch eine halbkreis-
förmige Ausgestaltung denkbar. In diesem Fall weist das
Gehäuse nur eine halbkreisförmig ausgebildete Gehäu-
seseitenfläche auf.
[0011] Vorzugsweise kann sich zumindest ein Vor-
sprung im Wesentlichen über die ganze Gehäuseseiten-
fläche, an der der Vorsprung vorgesehen ist, erstrecken.
Bei einer quaderförmigen Ausgestaltung des Gehäuses
würde das Gehäuse von der einen Seitenkante bis zur
anderen Seitenkante der offenen Seite drei Gehäusesei-
tenfläche aufweisen. Zumindest ein Vorsprung erstreckt
sich damit über im Wesentlichen eine ganze Gehäuse-
seitenfläche, während beispielsweise der oder die an-
grenzende(n) Eckbereich(e) nicht mit einem Vorsprung
versehen sind.
[0012] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann
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sich zumindest ein Vorsprung von der einen Seitenkante
der offenen Seite über alle Gehäuseseitenflächen hin-
weg bis zur anderen Seitenkante der offenen Seite hin
erstrecken. Ist das Gehäuse quaderförmig ausgebildet,
erstreckt sich damit der Vorsprung über die drei Gehäu-
seseitenflächen und damit auch über die beiden Eckbe-
reiche zwischen zwei benachbarten Gehäuseseitenflä-
chen.
[0013] Zumindest eine Flanke des Vorsprunges kann
gegenüber der ihm zugeordneten Gehäuseseitenfläche
nahezu rechtwinklig ausgebildet sein. Hierdurch ist eine
größere Kontaktfläche zwischen dem Zwischenelement
und dem Vorsprung gewährleistet. Vorzugsweise sind
die Flanken beider Vorsprünge, die mit dem Zwischen-
element in Kontakt sind, entsprechend ausgebildet. Es
ist auch durchaus möglich, dass die beiden einem Zwi-
schenelement zugeordneten Vorsprünge eine unter-
schiedliche Höhe aufweisen. Der Vorsprung mit der grö-
ßeren Länge kann eine höhere Last aufnehmen, was sich
insbesondere bei horizontaler Ausrichtung eines Zwi-
schenelementes für den dieses Zwischenelement tra-
genden Vorsprung anbietet.
[0014] Der Rand zumindest eines Zwischenelementes
kann gegenüber der jeweils angrenzenden Gehäusesei-
tenfläche durch ein Dichtelement abgedichtet sein. Hier-
durch werden die durch dieses Zwischenelemente von-
einander abgetrennten Gehäuseteilbereiche gegenein-
ander abgedichtet und so ein seitliches unerwünschtes
Vorbeiströmen verhindert.
[0015] Es bietet sich an, wenn das Dichtelement einen
Aufnahmeschlitz zum Aufstecken auf den Rand des Zwi-
schenelementes aufweist. Für die Montage wird zu-
nächst das Dichtelement auf den Rand aufgesteckt.
Dann kann das Zwischenelement in die Nut des Gehäu-
ses eingeschoben werden.
[0016] Das Dichtelement kann beispielsweise einen
runden Querschnitt aufweisen.
[0017] Vorteilhafterweise kann sich der Abstand ge-
genüberliegender Bereiche der Gehäuseseitenflächen
von der offenen Seite zu der der offenen Seite gegen-
überliegenden Gehäuseseitenfläche hin verringern. Das
Gehäuse kann von der offenen Seite zu der der offenen
Seite gegenüberliegenden Gehäuseseitenfläche in ei-
nem Winkel von etwa 3° zusammenlaufen. Diese schrä-
ge Ausgestaltung erleichtert das Hineinschieben und das
Herausziehen eines Zwischenelementes, da das Zwi-
schenelement erst im nahezu vollständig eingeschobe-
nen Zustand mit seinen beiden Rändern über die kom-
plette Länge mit dem Gehäuse in Kontakt ist. Gleichzeitig
wird die Abdichtung verbessert sowie eine Stapelbarkeit
der Gehäuse ermöglicht, sofern noch keine Zwischen-
elemente eingeschoben sind.
[0018] Auf zumindest einem Zwischenelement kann
eine lufttechnische Komponente montiert oder montier-
bar sein. Bei den Komponenten kann es sich beispiels-
weise um Filter oder Ventilatoren handeln.
[0019] Es ist aber auch durchaus möglich, dass als
Zwischenelement ein Filter vorgesehen ist, der randsei-

tig selbst in die Nut eingreift. Auch kann als Zwischen-
element eine Kondensatwanne vorgesehen sein, die
randseitig in die Nut eingreift.
[0020] Das Gehäuse kann aus Kunststoff, vorzugswei-
se aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS),
bestehen. Eine solche Ausgestaltung bietet sich insbe-
sondere bei der Verwendung in der Schifffahrt an, da das
Gewicht gegenüber herkömmlich aus Blech gefertigten
Gehäusen nahezu halbiert werden kann.
[0021] Zumindest ein Zwischenelement kann aus
Kunststoff, vorzugsweise aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymerisat (ABS), bestehen.
[0022] Der Gehäusedeckel kann beispielsweise aus
Kunststoff, vorzugsweise aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymerisat (ABS), bestehen oder einen Sand-
wichaufbau bestehend aus zwei Aluminium-Schichten
und einer dazwischenliegenden PE-Kunststoffschicht
aufweisen.
[0023] Das Gehäuse kann doppelwandig ausgebildet
sein. Dies erhöht einerseits noch mehr die Stabilität. An-
dererseits bedarf es keiner separaten Dämmung mehr.
Alternativ kann auf das Gehäuse entweder innen- und/
oder auch außenseitig in den Bereichen des Gehäuses,
in denen eine Schallübertragung verhindert werden soll,
eine Dämmschicht aufgebracht werden. Selbstverständ-
lich kann auch der Gehäusedeckel doppelwandig aus-
gebildet sein.
[0024] Für eine hinreichende Abdichtung ist es vorteil-
haft, wenn jedes Zwischenelement im Bereich seines
Randes, der mit dem Gehäusedeckel in Kontakt ist,
ebenfalls ein Dichtelement aufweist. Es ist auch durch-
aus möglich, dass der Gehäusedeckel auf der dem In-
neren des Gehäuses zugewandten Seite ebenfalls meh-
rere Vorsprünge aufweist, die eine Nut zur Aufnahme
des in dem Gehäuse eingeschobenen Zwischenelemen-
tes bilden. Damit wird das Zwischenelement auch im Be-
reich des Randes, der dem Gehäusedeckel zugewandt
ist, in seiner Position gehalten.
[0025] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Herstellung eines Gehäuses nach einem der Ansprüche
1 bis 16.
[0026] Bei derartigen Gehäusen handelt es sich bei-
spielsweise um Gehäuse für Misch- und Entspannungs-
geräte, um Gehäuse für Ventilatorkonvektoren, um Ge-
häuse für variable Volumenstromsysteme, um Gehäuse
für Anschlusskästen oder für Verteilerkästen von klima-
technischen Anlagen. Sie bestehen aus Blech, welches
gekantet und im Bereich der Ecken vernietet oder ver-
schweißt wird. In dem Gehäuse sind als Zwischenböden
ausgebildete Zwischenelemente befestigt, die ebenfalls
aus Blech gefertigt und seitlich abgekantet sind. Mittels
Nieten werden die Zwischenböden in dem Gehäuse be-
festigt. Auf den Zwischenböden können klimatechnische
Komponenten, wie Ventilatoren oder Wärmetauscher,
montiert werden.
[0027] Nachteilig ist, dass derartige Gehäuse ein ho-
hes Gewicht aufweisen und auch die Fertigung mehrere
Arbeitsschritte aufweist und somit aufwändig ist.

3 4 



EP 2 299 194 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0028] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten
Nachteile zu vermeiden und ein Verfahren anzugeben,
dass eine einfachere Herstellung eines Gehäuses er-
möglicht.
[0029] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
Gehäuse aus einem thermoplastischen Kunststoff be-
steht und das Gehäuse durch Thermoumformung aus
einem plattenförmigen Halbzeug erzeugt wird. Für die
Thermoumformung wird das Halbzeug auf etwa 150
Grad Celsius, beispielsweise mittels eines Strahlers, er-
wärmt. Das Thermoformen wird auch als Warmformen,
Tiefziehen oder Vakuumtiefziehen bezeichnet. Während
der Thermoumformung können auch direkt der(die) Vor-
sprünge mit in die Gehäuseseitenfläche(n) miteinge-
bracht werden. Auf diese Weise kann erheblich das Ge-
wicht des Gehäuses im Vergleich zu aus Blech gefertig-
ten Gehäusen reduziert werden. Auch weisen derartige
hergestellte Gehäuse ein hohe Stabilität und Steifigkeit
aufgrund des Thermoumformprozesses auf. Durch das
erfindungsgemäße Verfahren kann in einem Umform-
schritt nicht nur die Gehäuseform hergestellt, sondern
gleichzeitig auch direkt die Vorsprünge mit eingebracht
werden, so dass der Herstellprozess deutlich beschleu-
nigt und vereinfacht wird.
[0030] Selbstverständlich ist es möglich, dass das Ge-
häuse doppelwandig ausgebildet ist. Dies erhöht einer-
seits noch mehr die Stabilität. Andererseits bedarf es kei-
ner separaten Dämmung mehr. Alternativ kann auf das
Gehäuse entweder innen- und/oder auch außenseitig in
den Bereichen des Gehäuses, in denen eine Schallüber-
tragung verhindert werden soll, eine Dämmschicht auf-
gebracht werden.
[0031] Das Halbzeug kann vor der Thermoumformung
auf die erforderliche Temperatur erwärmt werden.
[0032] Es ist aber auch durchaus möglich, dass beim
Thermoumformen alternativ oder zusätzlich ein insbe-
sondere erwärmtes, vorzugsweise beheizbares, Form-
werkzeug durch die ursprüngliche Plattenebene in eine
Form verlagert wird.
[0033] Während der Thermoumformung kann im Be-
reich der der Form zugewandten Außenseite des herzu-
stellenden Gehäuses ein Vakuum erzeugt werden.
[0034] Zusätzlich kann während der Thermoumfor-
mung die Innenseite des herzustellenden Gehäuses mit
einem Druckmedium, insbesondere Druckluft, beauf-
schlagt werden.
[0035] Im Folgenden wird ein in den Zeichnungen dar-
gestelltes Ausführungsbeispiel der Erfindung erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schräge Draufsicht auf ein erfindungsge-
mäßes Gehäuse mit drei Zwischen- elementen
und ohne Gehäusedeckel,

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes Ge-
häuse ohne Zwischenelemente,

Fig. 3 eine Seitenansicht auf den Gegenstand nach

Fig. 2,

Fig. 4 eine Draufsicht auf die obere Schmalseite des
Gegenstandes nach Fig. 2 und

Fig.5 eine Draufsicht auf die untere Schmalseite des
Gegenstandes nach Fig. 2.

[0036] In allen Figuren werden für gleiche bzw. gleich-
artige Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen ver-
wendet.
[0037] In den Figuren ist ein erfindungsgemäßes Ge-
häuse dargestellt, das eine quaderförmige Ausgestal-
tung mit insgesamt fünf Gehäuseseitenflächen 1 und ei-
ner offenen Seite, an die vier Gehäuseseitenflächen (1)
seitlich angrenzen, aufweist. Die in Figur 1 dargestellte
mittige Gehäuseseitenfläche 1 kann Abmessungen von
100 cm x 40 cm aufweisen. Seitlich angrenzend sind vier
schmalere Gehäuseseitenflächen 1, deren Höhe etwa
30 cm betragen kann. Bei diesen Abmessungen käme
der oberen und der unteren Schmalseite 1 eine Größe
von 30 cm x 40 cm zu.
[0038] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, weist die obere
Schmalseite 1 eine nahezu sich über die gesamte
Schmalseite 1 erstreckende Ausnehmung 2 auf. Auf die
Ausnehmung 2 sind zwei Bleche 3, 4 geschraubt, die
jeweils eine Öffnung 5, 6 aufweisen.
[0039] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind in dem Gehäuse insgesamt drei Zwischenelemente
7 eingeschoben. Jedem Zwischenelement 7 sind zwei
Vorsprünge 8 zugeordnet, die zwischen sich eine Nut
bilden. In jede Nut kann ein Zwischenelement 7 einge-
schoben und wieder herausgezogen werden. Jeder Vor-
sprung 8 erstreckt sich umlaufend von der einen Seiten-
kante der offenen Seite über alle Gehäuseseiteflächen
1 hinweg bis zur anderen Seitenkante der offenen Seite
hin.
[0040] Die beiden oberen Zwischenelemente 7 sind
als Zwischenboden ausgestaltet, wobei auf dem oberen
Zwischenboden ein Ventilator 9 als Komponente und auf
dem nächsten Zwischenboden ein Wärmetauscher 10
montiert sind. Bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel weist der Wärmetauscher 10 auf der dem Zwischen-
element 7 gegenüberliegenden Seite eine Kondensat-
wanne 10a auf. Zusätzlich ist eine Traverse 11 an dem
Gehäuse zur Erhöhung der Stabilität befestigt. Allerdings
ist die Traverse 11 nicht zwingend erforderlich. Der Ab-
stand der korrespondierenden Vorsprünge 8 und damit
die Höhe der gebildeten Nut entspricht bei diesen beiden
Zwischenelementen 7 in etwa der Materialstärke eines
Zwischenelementes 7. In diesem Ausführungsbeispiel
weist der eine Vorsprung 8 eine größere Höhe als der
korrespondierende andere Vorsprung 8 auf.
[0041] Wie in Figur 1 dargestellt, ist der Rand jedes
als Zwischenboden ausgebildeten Zwischenelementes
7 mit einem Dichtelement 12 versehen, das sich über
den kompletten Rand erstreckt.
[0042] Bei dem unteren dritten Zwischenelement 7
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handelt es sich um einen Filter, der eine größere Dicke
als die als Zwischenböden ausgebildeten beiden ande-
ren Zwischenelemente 7 aufweist. Daher ist auch der
Abstand der beiden Vorsprünge 8 größer als der Abstand
der Vorsprünge 8 zum Einschieben der als Zwischenbö-
den ausgebildeten Zwischenelemente 7. Zusätzlich sind
die gegenüberliegenden Flanken 13 beider Vorsprünge
8 gegenüber der ihnen zugeordneten Gehäuseseitenflä-
che 1 nahezu rechtwinklig ausgebildet. Zur Abdichtung
weist der Filter ein umlaufendes Dichtelement 12 auf,
das gegenüber der Innenseite der jeweiligen angrenzen-
den Gehäuseseitenfläche 1 abdichtet.
[0043] In dem Gehäuse ist ferner noch eine Heizein-
richtung 14 vorgesehen, die über eine seitliche Öffnung
15, sowie sie in Fig. 3 dargestellt ist, in das Gehäuse
einführbar ist.
[0044] Über die in Fig. 1 rechts dargestellte obere Öff-
nung 6 wird das Gehäuse an eine nicht dargestellte Zu-
luftleitung einer klimatechnischen Anlage angeschlos-
sen. Über diese Öffnung 6 kann Primärluft angesaugt
werden. Die Raumluft kann über eine Raumlufteinlass-
öffnung 16, die in der gegenüberliegenden Gehäusesei-
tenfläche (untere Schmalseite) 1 angeordnet ist, ange-
saugt werden. Die Zuluft strömt über die linke Öffnung 5
wieder aus dem Gehäuse aus. Diese Öffnung 5 ist mit
einem geeigneten raumseitigen Zulufteinlass verbun-
den.
[0045] Nach der Montage des Gehäuses wird das Ge-
häuse mit einem nicht dargestellten Gehäusedeckel ver-
schlossen, der in dem dargestellten Ausführungsbeispiel
aufgeschraubt wird. Hierzu sind nach innen weisende
Befestigungslaschen 17 mit Gewindebohrungen vorge-
sehen. Zur Abdichtung weist das Gehäuse auf seinem
umlaufenden Rand eine Dichtung 18 auf. Derartige Ge-
häuse können horizontal oder vertikal, d.h. in eine Decke
oder in eine Wand eingebaut werden. Um einen Freiraum
für Anschlüsse oder dergleichen zu schaffen, ist das Ge-
häuse im Bereich der beiden hinteren Eckbereiche 19
über etwa 2/3 seiner Höhe schräg ausgebildet. Wie aus
Fig. 5 erkennbar, sind die Eckbereiche 19 in einem Win-
kel von etwa 45° zu der jeweiligen an die offene Seite
seitlich angrenzende Gehäuseseitenfläche 1 ausgerich-
tet.

Patentansprüche

1. System, bestehend aus einem Gehäuse, aus zumin-
dest einem in dem Gehäuse befindlichen flächigen
Zwischenelement (7), insbesondere Zwischenbo-
den, sowie aus einem Gehäusedeckel zum Ver-
schließen des Gehäuses, wobei das Gehäuse für
eine klimatechnische Anlage dient und zumindest
eine offene Seite aufweist und das Gehäuse an die-
se offene Seite seitlich angrenzende Gehäusesei-
tenflächen (1) umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse zumindest in einem Bereich auf
seiner Innenseite zur Anordnung eines Zwischen-

elementes (7) mehrere Vorsprünge (8) aufweist, die
so angeordnet sind, dass sie eine Nut zum Einschie-
ben eines Zwischenelements (7) bilden und das Zwi-
schenelement (7) im eingeschobenen Zustand in
dieser Nut in seiner Position gehalten ist.

2. System nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse eine
quaderförmige Ausgestaltung aufweist.

3. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich zumin-
dest ein Vorsprung (8) im Wesentlichen über die
ganze Gehäuseseitenfläche (1), an der der Vor-
sprung (8) vorgesehen ist, erstreckt.

4. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich zumin-
dest ein Vorsprung (8) von der einen Seitenkante
der offenen Seite über alle Gehäuseseitenflächen
(1) hinweg bis zur anderen Seitenkante der offenen
Seite hin erstreckt.

5. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne Flanke (13) des Vorsprunges (8) gegenüber der
ihm zugeordneten Gehäuseseitenfläche (1) nahezu
rechtwinklig ausgebildet ist.

6. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Rand zu-
mindest eines Zwischenelementes (7) gegenüber
der jeweils angrenzenden Gehäuseseitenfläche (1)
durch ein Dichtelement (12) abgedichtet ist.

7. System nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement
(12) einen Aufnahmeschlitz zum Aufstecken auf den
Rand des Zwischenelementes (7) aufweist.

8. System nach einem der beiden vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dichtelement (12) einen runden Querschnitt auf-
weist.

9. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Ab-
stand gegenüberliegender Bereiche der Gehäuse-
seitenflächen (1) von der offenen Seite zu der der
offenen Seite gegenüberliegenden Gehäuseseiten-
fläche (1) hin verringert.

10. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass auf zumin-
dest einem Zwischenelement (7) eine lufttechnische
Komponente montiert oder montierbar ist.

11. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
aus Kunststoff, vorzugsweise aus Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol-Copolymerisat (ABS), besteht.

12. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Zwischenelement (7) aus Kunststoff, vorzugs-
weise aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat
(ABS), besteht.

13. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäu-
sedeckel aus Kunststoff, vorzugsweise aus Acrylni-
tril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), besteht.

14. System nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gehäusedeckel
einen Sandwichaufbau bestehend aus zwei Alumi-
nium-Schichten und einer dazwischenliegenden
PE-Kunststoffschicht aufweist.

15. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäu-
sedeckel auf der dem Inneren des Gehäuses zuge-
wandten Seite ebenfalls mehrere Vorsprünge (8)
aufweist, die eine Nut zur Aufnahme des in dem Ge-
häuse eingeschobenen Zwischenelementes (7) bil-
den.

16. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
doppelwandig ausgebildet ist.

17. Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse aus einem ther-
moplastischen Kunststoff besteht und das Gehäuse
durch Thermoumformung aus einem plattenförmi-
gen Halbzeug erzeugt wird.

18. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halbzeug vor der
Thermoumformung auf die erforderliche Temperatur
erwärmt wird.

19. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim
Thermoumformen ein insbesondere erwärmtes, vor-
zugsweise beheizbares, Formwerkzeug durch die
ursprüngliche Plattenebene in eine Form verlagert
wird.

20. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass während der Ther-
moumformung im Bereich der der Form zugewand-
ten Außenseite des herzustellenden Gehäuses ein
Vakuum erzeugt wird.

21. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend der Thermoumformung die Innenseite des her-
zustellenden Gehäuses mit einem Druckmedium,
insbesondere Druckluft, beaufschlagt wird.
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